
Aufnahmeantrag 

Beitrittserklärung für den Verein SV Moving Generations e.V., Fröbelstraße 20, 33604

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein SV Moving Generations e.V.

Mitgliedsdaten:

 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 10 Euro (in Worten Zehn Euro) und wird mit der ersten 
Abbuchung des Mitgliedsbeitrags eingezogen.

Vorname Name

Geburtsdatum (Weitere Familienmitglieder bitte unten in die 
Tabelle eintragen)

Straße + Hausnummer Postleitzahl + Wohnort

Freiwillige Angabe 

Telefon: _____________________________

E-Mail Adresse (freiwillig):

_______________________________

WICHTIG!  Sportart:

_________________________________

(Ein Angebot aktueller Sportkurse finden Sie auf unserer 
Internetseite www.sv-moving-generations.de)

Schüler*in 

Student*in 

(ab 18 Jahren ist jeweils ein Nachweis erforderlich 
Schule/Uni)

Datum Unterschrift bzw. für die Erziehungsberechtigten

MOVING 
GENERATIONS
Sportverein

e.V.

°
°

http://www.sv-moving-generations.de


Datenschutzerklärung 

Mit der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Verein meine 
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke verarbeitet. Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der 
vorstehenden Bestimmungen erhobenen persönlichen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

Ich wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Ferne, dass ich das Recht habe, meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen zu 
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Meine Widerrufserklärung würde ich richten 
an: SV Moving Generations e.V. .

Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten beim Verein gelöscht. 

………………….                   ……………………………………………
Ort,Datum                                           Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 

SEPA –Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79SMG00002774784

Hiermit ermächtige ich den Verein SV Moving Generations e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein SV Moving Generations e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut:………………………………………………………………………..

Kontoinhaber: ………………………………………………………………………..

IBAN:………………………………………………………………………..

Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft 
gespeichert, mit dieser Maßnahme bin ich einverstanden. 

Unterschrift Kontoinhaber: …………………………………………………………………………………………………..



Weitere Familienmitglieder:

Auszug aus unserer Satzung vom 10.09.2024 

§5 Erwerb  der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 
2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu  
richten. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft 
verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
3. Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist von dem  gesetzlichen  
Vertreter zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der von ihnen vertretenen Personen verpflichten sich mit dem 
Aufnahmeantrag, für die Beitragsschulden aufzukommen. 
4. Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand kann  
diese Aufgabe an die Mitgliederverwaltung übertragen. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft und das  
Mitglied erhält eine schriftliche Aufnahmebestätigung. Mit dem Antrag auf Aufnahme erkennt das Mitglied die  
Vereinssatzung und Ordnungen sowie die Ordnungen der jeweiligen Fachverbände in der jeweils gültigen 
Fassung an. 
5. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Ein 
Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

§6 Beendigung  der  Mitgliedschaft 

1. Die  Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem 
Verein. 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Bei Minderjährigen  
ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt aus dem Verein  (Kündigung)  
erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand. Der Austritt kann zum Ende 
eines Vierteljahres (31.03.; 30.06.; 30.09.; 31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt 
werden.
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Verwaltungsrats von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand  
ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate  
verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Verwaltungsrats 
über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 
4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Verwaltungsrats aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss der 
Verwaltungsrat dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss  

Name: ___________________________

Geburtsdatum:____________________

Sportart / Abteilung:

________________________________

Name: ___________________________

Geburtsdatum:____________________

Sportart / Abteilung:

________________________________

Name: ___________________________

Geburtsdatum:____________________

Sportart / Abteilung:

________________________________

Name: ___________________________

Geburtsdatum:____________________

Sportart / Abteilung:

________________________________



des Verwaltungsrats ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das  
Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang  
des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung  
der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

Vereinsbeiträge ab 01.01.2025 (werden zur Mitte eines jeden Quartals eingezogen)

   Auszug aus der Sondergebührenordnung (Stand 03.03.2025)

Vorstandssitzung SV Moving Generations e.V. vom 3.3.2025 – Beschluss über gesonderte 
Gebühren für zusätzliche Sportangebote 

I. 

Gemäß § 4 Abs. 1 der Beitragsordnung beschließt der Vorstand gesonderte monatliche 
Gebühren für zusätzliche Sportangebote:

Mitgliedsform Beitragshöhe pro Jahr in Euro Vierteljährlich 

01. Erwachsene 120 30

02. Schüler*Innen/
Student*Innen (18-29)

84 21

03. Kinder und Jugendliche (5- 
unter 18)

60 15

04. Kleinkinder 48 12

05. Familien mit 3 Personen 
(ACHTUNG: Kinder und 

Jugendliche nur unter 18 Jahre, 
ab vierte Person für jede weitere 
Person unter 18 Jahren 36 Euro 

Aufschlag)

264 66

06. Rentner*Innen 84 21

Zusätzliches Sportangebot Gesonderte monatliche Gebühren in 
Euro

Hobby-Horsing-Gruppe 15

Gymnastikgruppen 5

Fitnessgruppen 5

Yogagruppen 20

Präventionssportgruppen 60 Euro (bei 3 monatiger Laufzeit)

Outdoor-Sport-Gruppen für Kinder 60


